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Zum anderen wird der ideelle Bereich entsprechend den 
 satzungsgemäßen Aktivitäten in Projekte und Témoignage 
sowie in Spendenverwaltung und -werbung sowie allgemeine 
Verwaltung / allgemeine Öffentlichkeitsarbeit unterteilt. Témoi-
gnage, das Berichten über die Situation der Menschen, denen 
durch die Projekte von Ärzte ohne Grenzen geholfen wird, 
gehört zu den satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins.
Aufgrund der Anforderungen der MSF-GAAP wird zwischen 
 direkten und indirekten Kosten unterschieden. Direkte Kosten 
werden direkt einer Kostenstelle zugerechnet. Indirekte Kosten 
werden entsprechend der Anzahl der jeweiligen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auf Kostenstellen verteilt. Die Personal-
kosten werden entsprechend einem Schlüssel, der die Gehalts-
struktur berücksichtigt, ebenfalls auf die Kostenstellen verteilt. 
Die Kosten der Informationstechnologie und des Sekretariats 
werden anteilig auf die übrigen Kostenstellen verteilt. 

Die Aufwendungen für die Abteilungsleitung Personal und die 
Abteilungsleitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit werden 
insgesamt den Kosten der allgemeinen Verwaltung / allgemei-
nen Öffentlichkeitsarbeit zugerechnet. 
Die Kosten für die Zeitschrift AKUT werden zu 50 Prozent bei der 
Spendenverwaltung und -werbung und zu 50 Prozent bei 
 Témoignage ausgewiesen. Die Kosten für Informationsschrei-
ben an Spenderinnen und Spender werden vollständig der 
Spendenverwaltung und -werbung zugeordnet. Die Kosten des 
Jahresberichts werden der allgemeinen Verwaltung / allgemei-
nen Öffentlichkeitsarbeit zugewiesen. Die Aufwendungen für 
den Internetauftritt werden entsprechend dem Personal-
schlüssel den Sparten zugerechnet.

Die Gesamtaufwendungen im Geschäftsjahr 2018 entfielen auf:
 EUR %

Projekte und Aufwendungen für Projektmitarbeiter 128.666.437,22 81,5
Projektbetreuung 8.015.359,27 5,1
Témoignage 2.513.660,17 1,6
Sonstige Programme 441.985,00 0,3
Summe satzungsgemäße Aufwendungen 139.637.441,66 88,5

Spendenverwaltung und -werbung 13.870.245,42 8,8
Allgemeine Verwaltung / allg. Öffentlichkeitsarbeit 4.199.589,61 2,7
Summe Verwaltungs und Werbekosten 18.069.835,03 11,5
Aufwand der Vermögensverwaltung 70.941,96 0,0

 157.778.218,65 100,0

Die sonstigen Programme umfassen die Aufwendungen für  
die „Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)“ und das  

„MSF Transformational Investment Capacity“-Programm (TIC).“
Der Anteil der Verwaltungs- und Werbekosten an den Gesamt-
kosten betrug demnach 11,5 Prozent (Vorjahr: 10,5 Prozent).

SONSTIGE ANGABEN

MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Die deutsche Sektion von Ärzte ohne Grenzen untergliedert 
sich in die folgenden sechs Abteilungen: Geschäftsführung, 
Finanzen und allgemeine Verwaltung, Medien- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Personal, Projekte sowie Spenden. Die durch-
schnittliche Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (er-
mittelt nach § 267 HGB) am Standort Deutschland betrug im 
Geschäftsjahr 2018 (in Klammern Vorjahresangabe):

Vollzeitbeschäftigte 92 (93)
Teilzeitbeschäftigte 66 (61)
Studierende  49 (46)

Die durchschnittliche Anzahl der Projektmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter, die bei der deutschen Sektion unter Vertrag 
standen, betrug auf Grundlage von Vollzeitjahresstellen 102 
(Vorjahr 112). Die Kosten für die Projektmitarbeiter wurden 
von der deutschen Sektion an andere Sektionen von Ärzte 
ohne Grenzen weiterberechnet. Des Weiteren waren im 
 Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich vier (Vorjahr fünf) Prakti-
kantinnen und Praktikanten und ein (Vorjahr ein) ehrenamt-
licher Mitarbeiter für Ärzte ohne Grenzen tätig. 

VEREINSREGISTER UND SATZUNG
Die deutsche Sektion von Ärzte ohne Grenzen wurde mit 
Satzung vom 9. Juni 1993 gegründet und ist ein eingetragener 
Verein. Die Satzung wurde zuletzt geändert am 17. Mai 2014. 
Die Eintragung der Satzungsänderung in das Vereinsregister 
erfolgte am 18. September 2014. 
Der Verein hat seinen satzungsgemäßen Sitz in Berlin und ist 
dort beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister unter 
der Nummer 21575B seit dem 17. April 2002 eingetragen. 
Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

ORGANE DES VEREINS
Gemäß § 7 der Satzung sind die Organe des Vereins die Mitglie-
derversammlung, der Vorstand und der Aufsichtsrat.

a) Mitgliederversammlung
Das oberste Organ ist die Mitgliederversammlung, die gemäß  
§ 8 der Satzung insbesondere zuständig ist für die:

◊  Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands sowie die 
Entlastung des Vorstands

◊  Entgegennahme des Jahresberichts des Aufsichtsrats sowie 
die Entlastung des Aufsichtsrats
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◊  Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats

◊ Beschlussfassung über die Vergütung von Vorstandsämtern

◊  Festsetzung der Rahmenbedingungen für die Vergütung der 
Vorstandstätigkeit

◊  Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die 
Auflösung des Vereins

◊  Entscheidungen über Widersprüche gegen Beschlüsse des 
Vorstands über einen Vereinsausschluss bzw. einen abge-
lehnten Aufnahmeantrag

Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitglieder-
versammlung statt.

b) Vorstand
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, 
soweit sie nicht gesetzlich oder durch die Satzung der Mitglie-
derversammlung oder dem Aufsichtsrat zugewiesen sind.   
Er hat nach § 13 der Satzung insbesondere folgende Aufgaben:

◊  Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Vereins auf 
Basis der MSF-Satzung

◊  Annahme des Jahresbudgets und Aufstellung von Richtlinien 
über die Verwendung der Spenden

◊ Feststellung des Jahresabschlusses

◊  Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements und 
Risikocontrollings im Verein sowie der Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen und der vereinsinternen Richtlinien

◊ Erstellung eines Jahresberichts

◊  Beschlussfassung über die Aufnahme, Streichung und den 
Ausschluss von Mitgliedern

◊  Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, 
Aufstellung der Tagesordnung sowie Ausführung der Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung

Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Umsetzung der 
Satzung in langfristige Programmpläne für Ärzte ohne Grenzen. 
Gemäß § 11 der Satzung besteht der Vorstand aus dem/der Vor-
sitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der 
Schatzmeister/-in, dem/der Schriftführer/-in und bis zu sieben 
weiteren Mitgliedern. Alle Genannten müssen ordentliche Mit-
glieder des Vereins sein.
Bis zu drei Vorstandsmitglieder können aufgrund ihrer beson-
deren Qualifikation oder aus dem internationalen Netzwerk für 
eine Amtsperiode von zwei Jahren kooptiert werden. Die an-
deren Mitglieder des Vorstands werden nach § 12 der Satzung 
für eine erste Amtsperiode von drei Jahren gewählt; jede wei-
tere Amtsperiode beträgt zwei Jahre.
 
Dem Vorstand gehörten 2018 an:

◊ Dr. med. Volker Westerbarkey, Berlin, Arzt – Vorsitzender

◊  Klaus Konstantin, Braunschweig, Arzt –  
stellvertretender Vorsitzender 

◊  Wiltrud Heiss, Bern/Schweiz, Betriebswirtin,  
kooptiert – Schatzmeisterin 

◊  Tessa Fuhrhop, Berlin, Juristin und Ethnologin –  
Schriftführerin 

◊ Andreas Bründer, Hamburg, Geschäftsführer

◊ Darina Finsterer, Krefeld, Juristin 

◊ Ulrich Holtz, Tutzing, Unternehmensberater, kooptiert 

◊ Dr. med. Anja Junker, Berlin, Ärztin 

◊ Dr. Amy NeumannVolmer, Ravensburg, Ärztin 

◊ Amadeus von der Oelsnitz, Hamburg, Krankenpfleger 

Der Verein wird gemäß § 26 BGB rechtsverbindlich durch zwei 
Mitglieder des Vorstands gemeinsam vertreten.
Vorstandsmitglieder dürfen für ihre Tätigkeit eine angemes-
sene Vergütung erhalten. 
Im Rahmen einer Honorarvereinbarung erhält der Vorsitzende 
des Vorstands von Ärzte ohne Grenzen eine Vergütung in 
Höhe von EUR 237,19 pro Tag für Tätigkeiten, die über den Rah-
men der allgemeinen Vorstandstätigkeiten hinausgehen. Das 
maximale jährliche Honorar ist limitiert auf EUR 24.668,17 und 
betrug für 2018 EUR 24.251,10.
Alle weiteren Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig und 
erhalten außer reinen Kostenerstattungen, wie z. B. Reisekos-
tenerstattungen, keine Aufwandsentschädigungen.

c) Aufsichtsrat
Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung 
des Vereins regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er ist in 
Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für den Verein 
einzubinden. Er hat nach § 17 der Satzung insbesondere fol-
gende Aufgaben:

◊ Beratung und Überwachung des Vorstands

◊  Beratung bei der strategischen Ausrichtung des Vereins auf 
Basis der Satzung 

◊ Beratung des Jahresbudgets

◊  Regelmäßige Kontrolle, z. B. durch Plan-Ist-Vergleich und 
laufende Berichterstattung des Vorstands über wesentliche 
Ereignisse

◊ Bestellung des Jahresabschlussprüfers

◊  Beratung bei besonderen Geschäften, hierzu zählen bei-
spielsweise grundlegende Änderungen in Auftritt und Image 
von Ärzte ohne Grenzen sowie der Kauf oder Verkauf von 
Immobilien

◊ Beratung bei wesentlichen Abweichungen vom Jahresbudget

◊  Eingehung und Aufhebung von Verträgen mit Vorstandsmit-
gliedern unter Beachtung von Rahmenbedingungen, die von 
der Mitgliederversammlung gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung 
festgesetzt werden

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat über die strategische 
Ausrichtung des Vereins und erörtert mit ihm in regelmäßigen 
Abständen den Stand der Strategieumsetzung. 
Der Aufsichtsrat legt der Mitgliederversammlung einen Bericht 
über seine Beurteilung der satzungs- und ordnungsgemäßen 
Tätigkeit des Vorstands vor.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen. Ihm gehörten 2018 an:

◊ Dr. med. Stefan Krieger, Aachen, Arzt – Vorsitzender 

◊ Rudolf Gallist, München, Privatier – stellv. Vorsitzender

◊ Rudolf Krämmer, Rimsting, Wirtschaftsprüfer 
Die Amtsperiode beträgt drei Jahre. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrats sind ehrenamtlich tätig. 

d) Geschäftsführung
Nach § 20 der Satzung kann der Vorstand zur Koordinierung 
und Steuerung der laufenden Geschäfte des Vereins eine 
hauptamtliche Geschäftsführung bestellen. Diese ist für die 
ordnungsgemäße Führung der Geschäfte verantwortlich, ins-
besondere für:

◊  Aufstellung und Umsetzung der Jahresplanung sowie die  
Erarbeitung und Durchführung von Konzepten zur Verwirk-
lichung der Satzungszwecke
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◊  Führung der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (inkl. Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen), 
ausgenommen Angelegenheiten betreffend die Vergütung 
von Mitgliedern des Vorstands

◊  Berichts-, Kontroll- und Rechnungswesen

◊  Bereitstellung erforderlicher Arbeitshilfen für Vorstand, Mit-
glieder und Aufsichtsrat

Im Rahmen der Erledigung dieser Geschäfte ist der/die Ge-
schäftsführer/-in zur Vertretung des Vereins berechtigt. Zur Er-
leichterung der Geschäftsführungstätigkeit kann der Vorstand 
den/die Geschäftsführer/-in durch einstimmigen Beschluss 
zum besonderen Vertreter im Sinne des § 30 BGB bestellen. In 
diesem Falle ist der/die Geschäftsführer/-in als solche/r im Ver-
einsregister einzutragen. 
Seit dem 15. Juni 2014 ist Herr Florian Westphal, Berlin, Ge-
schäftsführer als besonderer Vertreter im Sinne des § 30 BGB 
bestellt. Im Jahr 2018 erhielt der Geschäftsführer von Ärzte 
ohne Grenzen ein Bruttogehalt in Höhe von EUR 93.756,72 
(inklusive 13. Monatsgehalt). 

HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS
Das im Aufwand des Geschäftsjahres 2018 enthaltene Honorar 
des Abschlussprüfers beträgt EUR 27.870,00 und entfiel auf Prü-
fungsleistungen.

VERGÜTUNGSSTRUKTUR
In der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen werden 
neun Gehaltsgruppen unterschieden. Jede Position wird auf 
der Grundlage verschiedener Kriterien (z. B. Grad der Verant-
wortung, geforderte Kompetenzen) einer Gehaltsgruppe  
zu geordnet. Innerhalb einer Gehaltsgruppe gibt es zudem   
13 Gehaltsstufen, die die jeweilige Berufserfahrung bzw. Orga-
nisationszugehörigkeit reflektieren. Es werden 13 Monatsge-
hälter gezahlt. Die Vergütungen in den Gehaltsgruppen auf 
Monatsbasis betrugen im Jahr 2018 brutto:

Gruppe Position von bis 
  EUR EUR 

1 z. B. Hilfskräfte 2.292 3.266 
2 z. B. Assistenten 2.496 3.557 
3 z. B. Referenten 2.721 3.878 
4 z. B. Referenten 2.967 4.227 
5 z. B. Koordinatoren 3.211 4.574 
6 z. B. Koordinatoren 3.500 4.987 
7 Abteilungsleiter 3.815 5.436 
8 Leiter Projektmanagement 4.158 5.925 
9 Geschäftsführer 5.276 7.519 

Die drei höchsten Jahresgesamtbezüge  
betrugen im Jahr 2018 brutto:

Geschäftsführer EUR 93.756,72 
Medizinischer Leiter Projektmanagement EUR 84.596,40 
Leiter Projektmanagement EUR 75.076,53 

MITGLIEDSCHAFT
Nach § 4 der Satzung besteht der Verein aus ordentlichen und 
fördernden Mitgliedern. 
Ordentliche Mitglieder können nur natürliche volljährige Per-
sonen werden, die bereits als Projekt- oder Büromitarbeiter für 
Ärzte ohne Grenzen tätig waren. Ein Anspruch auf Aufnahme 
besteht nicht. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
Der Vorstand hat abweichend davon die Möglichkeit, Mitglie-

der aufgrund besonderer Qualifikation aufzunehmen, deren 
Anteil jedoch höchstens fünf Prozent der Gesamtmitgliederzahl 
betragen darf. Die Mitgliederversammlung entscheidet über 
Widersprüche gegen Beschlüsse des Vorstands über einen Ver-
einsausschluss bzw. einen abgelehnten Aufnahmeantrag.
Fördernde Mitglieder sind natürliche und juristische Personen, 
die den Vereinszweck vor allem durch die Zahlung eines jähr-
lichen Förderbeitrags unterstützen.

STEUERLICHE VERHÄLTNISSE
Ärzte ohne Grenzen wird unter der Steuernummer 
27/672/52443 beim Finanzamt für Körperschaften I in Berlin  
geführt.
Mit vorläufigem Bescheid vom 27. Juli 2018 wurde dem Verein 
die Freistellung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer für 
das Kalenderjahr 2016 erteilt, da der Verein ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke gemäß §§ 51 ff. Abgaben-
ordnung verfolgt. Gleichzeitig berechtigt uns dieser Bescheid, 
für insgesamt fünf Jahre Zuwendungsbestätigungen für Spen-
den und Mitgliedsbeiträge auszustellen.

NAHESTEHENDE ÄRZTE OH NE GRENZEN STIFTUNG, 
MÜNCHEN
Ärzte ohne Grenzen verfügt über maßgeblichen Einfluss bei 
der rechtlich selbstständigen Ärzte ohne Grenzen Stiftung. 
Die Stiftung dient der Förderung des öffentlichen Gesundheits-
wesens, der Förderung von Projekten der humanitären Hilfe 
und der Förderung der Bildung und Erziehung auf dem Gebiet 
der weltweiten humanitären Hilfe. Sie verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige Zwecke. 
Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Stiftungs-
vorstand. Der Stiftungsrat besteht aus drei Personen, die vom 
Vorstand des Vereins Ärzte ohne Grenzen berufen werden. 
Der Stiftungsrat bestimmt den Stiftungsvorstand. 
Am 31. Dezember 2018 betrug das Stiftungskapital TEUR 5.431. 
Darin enthalten sind Zustiftungen des Geschäftsjahres 2018  
in Höhe von TEUR 1.335. Die Erträge beliefen sich 2018 auf  
TEUR 393. Das Jahresergebnis lag bei TEUR -2. Ferner bestand 
zum 31. Dezember 2018 ein Treuhandvermögen in Höhe von 
TEUR 1.303 aus unselbstständigen, nicht rechtsfähigen Stif-
tungen, die von der Ärzte ohne Grenzen Stiftung treuhän-
derisch verwaltet werden.
Hauptaktivität der Ärzte ohne Grenzen Stiftung war 2018 die 
Organisation und Förderung des XX. Humanitären Kongresses 
mit rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ferner stellt 
die Ärzte ohne Grenzen Stiftung der deutschen Sektion von 
Ärzte ohne Grenzen Mittel für die Förderung eines Projekts 
in Sierra Leone (TEUR 280) zur Verfügung.
Die Stiftung beschäftigt keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-
ter, die Organe sind ehrenamtlich tätig.

NACHTRAGSBERICHT
Zwischen dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 und dem  
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine 
wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Berlin, 25. April 2019

Médecins Sans Frontières (MSF) – 
Ärzte ohne Grenzen, Deutsche Sektion e. V.

Volker Westerbarkey Wiltrud Heiss Florian Westphal
Vorstand  Vorstand  Geschäftsführung




